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Bericht und Beschlussempfehlung 

des Innen- und Rechtsausschusses 

Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung und des Brandschutzgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und SSW 
Drucksache 20/1168 

Mit Plenarbeschluss vom 12. Juli 2023 hat der Landtag den Gesetzentwurf der Frakti-
onen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und SSW dem Innen- und Rechts-
ausschuss zur weiteren Beratung überwiesen.  

Der Innen- und Rechtsausschuss hat schriftliche Stellungnahmen zu der Vorlage an-
gefordert. In seiner Sitzung am 14. Februar 2024 schloss der Ausschuss die Beratung 
ab. Ein Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(Umdruck 20/2684 (neu)) wurde vorgelegt und einstimmig angenommen.  

Einstimmig empfiehlt der Ausschuss dem Landtag, den Gesetzentwurf in der aus der 
rechten Spalte der nachfolgenden Gegenüberstellung ersichtlichen Fassung anzuneh-
men. Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf sind durch Fettung 
kenntlich gemacht. 

Jan Kürschner 
Vorsitzender 
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Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung  
und des Brandschutzgesetzes 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und SSW 

Ausschussvorschlag: 

  

Artikel 1 
Änderung der  

Landesbauordnung 

Artikel 1 
Änderung der  

Landesbauordnung 

Die Landesbauordnung vom 6. Dezember 
2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1422) wird wie folgt 
geändert: 

Die Landesbauordnung vom 6. Dezember 
2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1422) wird wie folgt 
geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden die Wörter 
„§ 42 Feuerungsanlagen, sonstige Anla-
gen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffver-
sorgung“ durch die Wörter „§ 42 Feue-
rungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wär-
meerzeugung und Energiebereitstellung“ 
ersetzt. 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
fasst: 

a)  Die Überschrift „§ 42 Feuerungsanla-
gen, sonstige Anlagen zur Wärmeer-
zeugung, Brennstoffversorgung“ wird 
durch die Überschrift 

„§ 42 Feuerungsanlagen, sonstige An-
lagen zur Wärmeerzeugung und Ener-
giebereitstellung“ ersetzt. 

b)  Die Überschrift „§ 76 Genehmigung 
Fliegender Bauten“ wird durch die 
Überschrift „§ 76 Fliegende Bauten“ 
ersetzt. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 8 wird der Punkt durch 
ein Komma ersetzt und folgende 
Nummer 9 angefügt: 

aa)  unverändert 

„9. Windenergieanlagen, soweit 
sie dem Anwendungsbereich 

der Richtlinie 2006/42/EG1 un-
terliegen.“ 

 

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und SSW 

Ausschussvorschlag: 

 

„Abweichend von Satz 1 Num-
mer  9 sind auf die dort genannten 
Windenergieanlagen die § 2 Ab-
satz 4 Nummer 2, §§ 6, 57 bis 64, 
67 bis 75, 77, 79, 82 und 84 anzu-
wenden.“ 

„Abweichend von Satz 1 Num-
mer 9 sind auf die dort genannten 
Windenergieanlagen die §§ 6, 57 
bis 64, 67 bis 75, 77, 79, 82 und 
84 anzuwenden.“ 

cc) Die Fußnote 1 erhält folgende Fas-
sung: 

cc)  unverändert 

Richtlinie 2006/42/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Mai 2006 über Maschinen 
und zur Änderung der Richtlinie 
95/16/EG (Abl. L 157 S. 24), zuletzt 
geändert durch Verordnung (EU) 
Nr. 1243/2019 vom 20.06.2019 
(ABl. L 198, S. 241), berichtigt 
durch ABl. L 076, S. 35 – Maschi-
nenrichtlinie. 

 

b) Es wird folgender Absatz 3 angefügt: b)  unverändert 

„(3) Für Anlagen, die die Landes-
grenze zu anderen Bundesländern 
überschreiten, kann die oberste Bau-
aufsichtsbehörde festlegen, dass die 
bauordnungsrechtlichen Anforderun-
gen des anderen Bundeslandes ganz 
oder teilweise Anwendung finden.“ 

 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 3. § 2 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 aa) Nummer 2 werden folgende 
Worte angefügt: 

 „ausgenommen Anlagen, die in 
den Anwendungsbereich der 
Richtlinie (EU) 2018/20012 fal-
len,“. 

 bb) Fußnote 2 erhält folgende Fas-
sung: 

 „2 Richtlinie (EU) 2018/2001 des 
Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Dezember 
2018 zur Förderung der Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren 
Quellen (ABl. L 328 vom 
21.12.2018, S. 82; ber. ABl. L 311 
vom 25.09.2020, S. 11, L 041 vom 
22.02.2022, S. 37), geändert 
durch Delegierte Verordnung 
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und SSW 

Ausschussvorschlag: 

(EU) 2022/759 der Kommission 
vom 17. Dezember 2021 (ABl. 
L 139 vom 18.5.2022, S. 1).“ 

a) Absatz 4 Nummer 12 erhält folgende 
Fassung: 

cc) Nummer 12 erhält folgende Fas-
sung: 

„12. Tageseinrichtungen für Kinder, 
Menschen mit Behinderungen und 
alte Menschen, sonstige Einrich-
tungen zur Unterbringung oder 
Pflege von Personen sowie die 
Kindertagespflege außerhalb von 
Wohnungen,“ 

„12. Tageseinrichtungen für Kin-
der, Menschen mit Behinde-
rungen und alte Menschen, 
sonstige Einrichtungen zur Un-
terbringung oder Pflege von 
Personen,“ 

 dd) Nach Nummer 12 wird folgende 
Nummer 12a eingefügt: 

 „12a. Wohnungen von Wohnge-
bäuden zur Kindertages-
pflege von mehr als zehn 
Kindern sowie Kindertages-
pflege außerhalb von Woh-
nungen,“ 

b) In Absatz 10 wird nach dem Wort 
„Hilfe“ das Wort „auffindbar,“ eingefügt. 

b)   unverändert 

c) Die Fußnote 1 wird zur Fußnote 2. c) Die bisherige Fußnote 1 wird zu Fuß-
note 3.“ 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 
eingefügt: 

„(1) Zur ausreichenden Belichtung 
und Belüftung sowie für einen aus-
reichenden Sozialabstand sind vor 
den Außenwänden von Gebäuden 
Abstandsflächen von oberirdischen 
Gebäuden freizuhalten. Satz 1 gilt 
entsprechend für andere Anlagen, 
von denen Wirkungen wie von Ge-
bäuden ausgehen, gegenüber Ge-
bäuden und Grundstücksgrenzen. 
Satz 2 gilt nicht für Antennen im Au-
ßenbereich einschließlich  

1. der Masten mit einer maximalen 
Breite des Mastes von 1,50 m oder 

2. der Gittermasten  

mit jeweils einer Gesamthöhe von 
nicht mehr als 50 m gegenüber ande-
ren Grundstücken im Außenbereich. 

„Satz 2 gilt nicht für Antennen im 
Außenbereich einschließlich der 
Masten mit einer maximalen Breite 
des Mastes von 1,50 m und einer 
Gesamthöhe von nicht mehr als 
50 m gegenüber anderen Grund-
stücken im Außenbereich.“ 

bb) In Satz 5 werden die Wörter „Ab-
weichend von Satz 2 sind vor 
Windenergieanlagen“ durch die 
Wörter „Vor Windenergieanlagen 
sind“ ersetzt. 
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und SSW 

Ausschussvorschlag: 

Eine Abstandsfläche ist nicht erfor-
derlich vor Außenwänden, 

1. die an Grundstücksgrenzen er-
richtet werden, wenn nach pla-
nungsrechtlichen Vorschriften 
an die Grenze gebaut werden 
muss oder gebaut werden darf, 
oder 

2. soweit nach der umgebenden 
Bebauung im Sinne des § 34 Ab-
satz 1 Satz 1 Baugesetzbuch ab-
weichende Gebäudeabstände 
zulässig sind. 

Vor Windenergieanlagen sind Ab-
standsflächen nur gegenüber 
Grundstücksgrenzen und Gebäu-
den mit Aufenthaltsräumen freizu-
halten, ferner gegenüber Anlagen 
im Sinne des § 2 Absatz 9 der Ver-
ordnung über Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stof-
fen vom 18. April 2017 (BGBl. I 
S. 905), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1328).“ 

 b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 „(2) Abstandsflächen müssen auf 
dem Grundstück selbst liegen. Sie 
dürfen auch liegen auf 

 1. öffentlichen Verkehrs-, Grün- 
und Wasserflächen, jedoch nur 
bis zu deren Mitte, 

 2. anderen Grundstücken, wenn 
dies öffentlich-rechtlich gesi-
chert ist.“ 

b) Absatz 5 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung: 

c) Absatz 5 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung: 

„In Gewerbe- und Industriegebieten, 
ausgenommen an den Grenzen zu 
Gebieten anderer Nutzung, sowie für 
Windkraftanlagen und Antennenanla-
gen im Außenbereich, ausgenommen 
an den Grenzen zum Innenbereich, 
genügt eine Tiefe von 0,2 H, mindes-
tens 3 m.“ 

„Es genügt eine Tiefe von 0,2 H, min-
destens aber 3 m,  

1. in Gewerbe- und Industriegebie-
ten, ausgenommen an den Gren-
zen zu Gebieten anderer Nutzung, 

2. für Windkraftanlagen und Anten-
nenanlagen im Außenbereich, aus-
genommen an den Grenzen zum 
Innenbereich.“ 
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und SSW 

Ausschussvorschlag: 

c) In Absatz 7 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung: 

  (entfällt) 

„Bei der Bemessung der Abstandsflä-
chen bleiben 

 

1. an bestehenden Gebäuden Maß-
nahmen zum Zwecke der Energie-
einsparung sowie Solaranlagen 
und 

 

2. Wärmepumpen an Gebäuden  

unabhängig davon, ob diese den An-
forderungen der Absätze 2 bis 6 ent-
sprechen, außer Betracht, wenn sie 
mindestens 2,30 m von der Nachbar-
grenze zurückbleiben.“ 

 

 d) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

 aa) In Satz 1 Nummer 3 wird der 
Punkt durch ein Komma ersetzt. 

 bb) Es wird an Satz 1 folgende Num-
mer 4 angefügt: 

 „4. Wärmepumpen einschließ-
lich ihrer Fundamente und 
Einhausungen mit einer 
Höhe bis zu 2 m und einer 
Gesamtlänge je Grund-
stücksgrenze von 3 m.“ 

 cc) In Satz 2 wird die Angabe „Satz 1 
Nummer 1 und 2“ durch die An-
gabe „Satz 1 Nummer 1, 2 und 4“ 
ersetzt. 

5. In § 17 Absatz 2 Nummer 1 wird nach dem 
Wort „jedoch“ das Wort „nachweislich“ ein-
gefügt. 

5.  unverändert 

 5a. § 28 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt ge-
ändert: 

 a)  In Nummer 2 wird das Wort „und“ 
durch ein Komma ersetzt. 

 b)  In Nummer 3 wird der Punkt durch 
das Wort „und“ ersetzt. 

 c)  Es wird folgende Nummer 4 ange-
fügt: 

 „4. Kleinteile, die nicht zur Brand-
ausbreitung beitragen.“ 
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und SSW 

Ausschussvorschlag: 

 6.  § 30 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 aa) Satz 1 Nummer 1 erhält folgende 
Fassung: 

 „1. als Gebäudeabschlusswand, 
wenn diese Abschlusswände 
an oder mit einem Abstand 
von weniger als 2,50 m ge-
genüber der Grundstücks-
grenze errichtet werden, es 
sei denn, dass ein Abstand 
von mindestens 5 m zu be-
stehenden oder nach den 
baurechtlichen Vorschriften 
zulässigen künftigen Gebäu-
den gesichert ist; § 6 Ab-
satz 2 findet entsprechende 
Anwendung,“ 

 bb) Es wird folgender Satz 2 ange-
fügt: 

 „Nummer 1 gilt nicht für Ge-
bäude ohne Aufenthaltsräume 
und ohne Feuerstätten mit nicht 
mehr als 50 m³ Brutto-Raumin-
halt.“ 

6. In § 30 Absatz 5 wird nach Satz 2 folgen-
der Satz eingefügt: 

b)  In Absatz 5 wird nach Satz 2 folgender 
Satz eingefügt: 

„Satz 2 gilt für Gebäude, die vor dem [Da-
tum des Inkrafttretens des Gesetzes] zu-
lässigerweise errichtet wurden und die 
durch Dachausbau zur Schaffung von 
Wohnraum zu einem Gebäude der Ge-
bäudeklasse 4 werden, entsprechend.“ 

 unverändert 

 7.  § 32 wird wie folgt geändert: 

 a) In Absatz 2 wird folgender Satz an-
gefügt: 

 „Für die Abstände nach den Sät-
zen 1 und 2 findet § 6 Absatz 2 ent-
sprechende Anwendung.“ 

7. In § 32 Absatz 5 wird Satz 2 wie folgt ge-
fasst: 

b)  In Absatz 5 wird Satz 2 wie folgt ge-
fasst: 

„Von Brandwänden und von Wänden, die 
anstelle von Brandwänden zulässig sind, 
müssen folgende Abstände eingehalten 
werden: 

 unverändert 
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und SSW 

Ausschussvorschlag: 

1. ohne Abstand  

a) Dachflächenfenster, Oberlichte, 
Lichtkuppeln und Öffnungen in der 
Bedachung, wenn die Wände nach 
Halbsatz 1 mindestens 30 cm über 
die Bedachung geführt sind, 

 

b) Solaranlagen, Dachgauben und 
ähnliche Dachaufbauten aus 
brennbaren Baustoffen, wenn sie 
durch die Wände nach Halbsatz 1 
gegen Brandübertragung ge-
schützt sind; 

 

2. mindestens 0,50 m für Solaranlagen, 
deren Höhe nicht mehr als 30 cm über 
der Dachhaut beträgt oder im Dach in-
tegriert sind, wenn sie nicht unter Num-
mer 1 Buchstabe b fallen; 

 

3. mindestens 1,25 m  

a) Dachflächenfenster, Oberlichte, 
Lichtkuppeln und Öffnungen in der 
Bedachung, die nicht unter Num-
mer 1 Buchstabe a fallen, 

 

b) Dachgauben und ähnliche Dach-
aufbauten, wenn sie nicht unter 
Nummer 1 Buchstabe b fallen, 

 

c) Solaranlagen, die nicht unter Num-
mer 1 Buchstabe b und Nummer 2 
fallen.“ 

 

 7a. § 33 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 „(1) Für Nutzungseinheiten, wie Woh-
nungen, Praxen, selbstständige Be-
triebsstätten müssen in jedem Ge-
schoss mit Aufenthaltsräumen mindes-
tens zwei voneinander unabhängige 
Rettungswege ins Freie vorhanden 
sein; beide Rettungswege dürfen je-
doch innerhalb des Geschosses über 
denselben notwendigen Flur führen. 
Ein zweiter Rettungsweg ist für einge-
schossige, zu ebener Erde liegende 
Nutzungseinheiten nicht erforderlich, 
wenn im Brandfall die Rettung über ei-
nen direkten Ausgang ins Freie mög-
lich ist.“ 

8. § 35 Absatz 8 wird folgender Satz ange-
fügt: 

8.  unverändert 
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und SSW 

Ausschussvorschlag: 

„Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für Trep-
penräume mit Druckbelüftungsanlagen.“ 

 

9. § 42 wird wie folgt geändert: 9. § 42 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: a)  unverändert 

„§ 42 Feuerungsanlagen, sonstige An-
lagen zur Wärmeerzeugung und Ener-
giebereitstellung“ 

 

 b) Absatz 3 wird folgender Satz ange-
fügt: 

 „Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für 
Feuerungsanlagen, die nach dem 
Stand der Technik ohne eine Ein-
richtung zur Ableitung der Abgase 
betrieben werden können.“ 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Für ortsfeste Verbrennungsmoto-
ren, Blockheizkraftwerke, Brennstoff-
zellen, Verdichter und Wasserstoff-
Elektrolyseure sowie die Ableitung ih-
rer Prozessgase gelten die Absätze 1 
bis 3 entsprechend.“ 

 unverändert 

10. § 47 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 10. § 47 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Aufenthaltsräume müssen eine lichte 
Höhe von mindestens 2,30 m haben. Auf-
enthaltsräume in Dachgeschossen müs-
sen über mehr als der Hälfte ihrer Grund-
fläche eine lichte Höhe von mindestens 
2,20 m haben; Raumteile mit einer lichten 
Höhe bis 1,50 m bleiben bei der Berech-
nung der Grundfläche außer Betracht.“ 

„(1) Aufenthaltsräume müssen eine 
lichte Raumhöhe von mindestens 
2,30 m haben. Aufenthaltsräume im 
Dachraum müssen eine lichte Raum-
höhe von mindestens 2,20 m über 
mindestens der Hälfte ihrer Netto-
Raumfläche haben; Raumteile mit ei-
ner lichten Raumhöhe bis zu 1,50 m 
bleiben außer Betracht.“ 

 b) In § 47 Absatz 2 Satz 2 wird jeweils 
das Wort „Netto-Grundfläche“ 
durch das Wort „Netto-Raumfläche“ 
ersetzt. 

11. § 48 wird folgender Absatz 5 angefügt: 11. § 48 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Sollen Nutzungseinheiten mit Aufent-
haltsräumen in bestehenden Gebäuden in 
Wohnraum umgewandelt werden, sind auf 
bestehende Bauteile die §§ 27, 28, 30, 31 
und 32 nicht anzuwenden.“ 

„(5) Werden Nutzungseinheiten mit Auf-
enthaltsräumen in rechtmäßig bestehen-
den Gebäuden in Wohnraum umgenutzt, 
sind auf bestehende Gebäude und Bau-
teile die §§ 6, 27, 28, 30, 31 und 32 nicht 
anzuwenden.“ 

12. § 49 wird wie folgt geändert: 12.  unverändert 
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und SSW 

Ausschussvorschlag: 

a) In Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Nach Satz 3 folgender Satz einge-
fügt: 

 

„Die Verpflichtung nach Satz 1 ent-
fällt, wenn bei einem bestehenden 
Gebäude eine Wohnung geteilt 
oder Wohnraum durch Umnut-
zung, durch Aufstocken des Ge-
bäudes oder durch Ausbau des 
Dachraums geschaffen wird.“ 

 

bb) In Satz 6 wird die Angabe „eine Ab-
stellmöglichkeit“ durch die Angabe 
„1,5 Abstellmöglichkeiten“ ersetzt. 

 

b) Absatz 3 Satz 3 erhält folgende Fas-
sung: 

 

„Die Gemeinde kann ganz oder teil-
weise auf die Herstellung von Stellplät-
zen und Garagen und die Zahlung ei-
nes Geldbetrages zur Ablösung ver-
zichten.“ 

 

 12a. § 60 wird wie folgt geändert: 

 a)  Der bisherige § 60 wird zu Absatz 1. 

 b)  Es wird folgender Absatz 2 ange-
fügt: 

 „(2) Für Anlagen, bei denen ein an-
deres Gestattungsverfahren die 
Baugenehmigung, die Abweichung 
oder die Zustimmung einschließt 
oder die nach Absatz 1 keiner Bau-
genehmigung, Abweichung oder 
Zustimmung bedürfen, kann die für 
den Vollzug der entsprechenden 
Rechtsvorschriften zuständige Be-
hörde die Prüfingenieure und 
Prüfämter in entsprechender An-
wendung der §§ 58 Absatz 5, 66 und 
§ 81 Absatz 2 sowie der auf Grund 
des § 85 Absatz 2 erlassenen 
Rechtsverordnung beauftragen. Die 
bauaufsichtlichen Eingriffsbefug-
nisse bleiben davon unberührt.“ 

13. § 61 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 13. § 61 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und SSW 

Ausschussvorschlag: 

aa) In Buchstabe b wird die Angabe 
„bis zu 30 m²“ durch die Angabe 
„bis zu 50 m²“ ersetzt. 

a) In Nummer 1 Buchstabe b wird die An-
gabe „bis zu 30 m²“ durch die Angabe 
„bis zu 50 m²“ ersetzt. 

bb) Buchstabe d erhält folgende Fas-
sung: 

  (entfällt) 

„d) Gewächshäuser und Folien-
tunnel zum Schutz von Kultur-
pflanzen, die einem landwirt-
schaftlichen Betrieb im Sinne 
des § 201 des Baugesetz-
buchs oder einem Betrieb der 
gartenbaulichen Erzeugung 
dienen, mit einer Grundfläche 
von bis zu 1.600 m² und einer 
Höhe von bis zu 4 m; sollen 
diese Vorhaben nur vorüberge-
hend aufgestellt werden, kann 
die Höhe bis zu 6 m betragen; 
verfestigt sich eine solche An-
lage, ist diese unter den Vo-
raussetzungen des § 62 Ab-
satz 2 Nummer 4 verfahrens-
frei,“ 

 

b) Nummer 3 wird wie folgt geändert: b) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe b wird das Wort „Ge-
samtlänge“ durch die Wörter „Sei-
tenlänge von jeweils“ ersetzt. 

aa)  unverändert 

bb) Buchstabe c erhält folgende Fas-
sung: 

bb)  unverändert 

„c) Windenergieanlagen  

aa) auf baulichen Anlagen bis 
2 m Gesamthöhe der Wind-
energieanlage gemessen 
ab dem Schnittpunkt der 
Windenergieanlage mit der 
Außenfläche der baulichen 
Anlage und 

 

bb)  freistehend bis zu 15 m 
Gesamthöhe der Wind-
energieanlage gemessen 
ab der Geländeoberfläche, 

 

in Kleinsiedlungs-, Kern-, Ge-
werbe- und Industriegebieten 
sowie in vergleichbaren Son-
dergebieten, in Gebieten mit 
Bebauungsplan im Sinne des 
§ 30 Absatz 1 oder 2 BauGB 
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mit entsprechenden Festset-
zungen und im Außenbereich, 
soweit es sich nicht um ge-
schützte Teile von Natur und 
Landschaft im Sinne des § 20 
Absatz 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes oder um Na-
tura 2000-Gebiete im Sinne 
von § 7 Absatz 1 Nummer 8 
des Bundesnaturschutzgeset-
zes handelt,“ 

 cc) In Nummer 3 werden die Wörter 
„soweit sie nicht an Kulturdenk-
malen oder im Umgebungs-
schutzbereich von Kulturdenk-
malen angebracht oder aufge-
stellt werden;“ gestrichen. 

cc) Es werden folgende Buchstaben d 
und e angefügt: 

dd) Es werden folgende Buchstaben d 
und e angefügt: 

„d) Anlagen zur Wasserstofferzeu-
gung, sofern der darin erzeugte 
Wasserstoff dem Eigenver-
brauch in den baulichen Anla-
gen dient, für die sie errichtet 
werden, 

„d)   unverändert 

e) Anlagen zur Erzeugung und 
Nutzung von Wasserstoff so-
wie die zugehörigen Gasspei-
cher, bei denen die Prozess-
schritte Erzeugung und Nut-
zung in einem werksmäßig her-
gestellten Gerät kombiniert 
sind und die Speichermenge 
20 kg nicht überschreitet,“ 

e) Anlagen zur Erzeugung und 
Nutzung von Wasserstoff so-
wie die zugehörigen Gasspei-
cher, bei denen die Prozess-
schritte Erzeugung und Nut-
zung in einem werksmäßig her-
gestellten Gerät kombiniert 
sind und die Speichermenge 
20 kg nicht überschreitet;“ 

c) Nummer 5 Buchstabe a erhält fol-
gende Fassung: 

c) Nummer 5 Buchstabe a erhält fol-
gende Fassung: 

„a) unbeschadet der Nummer 4 Buch-
stabe b Antennen einschließlich 
der Masten zu Zwecken der Tele-
kommunikation 

„a) unbeschadet der Nummer 4 Buch-
stabe b Antennen einschließlich 
der Masten zu Zwecken der Tele-
kommunikation 

aa) mit einer Höhe bis zu 15 m, auf 
baulichen Anlagen gemessen 
ab dem Schnittpunkt der Au-
ßenfläche der baulichen An-
lage, soweit sie in, auf oder an 
einer bestehenden baulichen 
Anlage errichtet werden, die 
damit verbundene Änderung 
der Nutzung oder der äußeren 
Gestalt der Anlage, wenn damit 

aa)  unverändert 
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keine Änderung tragender oder 
aussteifender Bauteile verbun-
den ist, bei Masten mit mehr als 
10 m Höhe muss vor Baube-
ginn die Standsicherheit im er-
forderlichen Umfang bauauf-
sichtlich geprüft und beschei-
nigt werden, 

bb) im Außenbereich freistehend 
mit einer Höhe bis zu 20 m so-
wie als ortsveränderliche An-
tennenträger, die zur Schlie-
ßung von Versorgungslücken 
für längstens 24 Monate aufge-
stellt werden, ausgenommen 
Fliegende Bauten, 

bb)  unverändert 

und zugehöriger Versorgungsein-
heiten mit einem Brutto-Raumin-
halt bis zu 10 m³,“ 

und zugehöriger Versorgungsein-
heiten mit einem Brutto-Raumin-
halt bis zu 20 m³,“ 

d) Nummer 7 wird wie folgt geändert: d)  unverändert 

aa) In Buchstabe a wird das Wort „ge-
schlossene“ gestrichen. 

 

bb) In Buchstabe b wird das Wort 
„Nummern“ durch das Wort „Num-
mer“ ersetzt. 

 

e) In Nummer 9 wird das Wort „selbstän-
dige“ durch das Wort „selbstständige“ 
ersetzt. 

e)  unverändert 

 f)  In Nummer 12 werden die Wörter 
„, soweit sie nicht an Kulturdenk-
malen oder im Umgebungsschutz-
bereich von Kulturdenkmalen ange-
bracht oder aufgestellt werden“ ge-
strichen. 

14. § 62 wird wie folgt geändert: 14. § 62 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung: 

a)  unverändert 

„Keiner Genehmigung bedarf  

1. unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 2 die Errichtung, Ände-
rung und Nutzungsänderung bauli-
cher Anlagen, die keine Sonder-
bauten sind, 

 

2. unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 2 Nummer 3 und 4 im An-
wendungsbereich des § 34 BauGB 
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die Änderung und Nutzungsände-
rung von Dachgeschossen zu 
Wohnzwecken einschließlich der 
Errichtung von Dachgauben bei 
Gebäuden, die keine Sonderbau-
ten sind, und 

3. die Modernisierung und der Ersatz 
von Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus erneuerbaren Energien 
(„Repowering“).“ 

 

b) Absatz 3 Satz 4 erhält folgende Fas-
sung: 

b) Absatz 3 Satz 4 erhält folgende Fas-
sung: 

„Das Recht zur Ausführung des Bau-
vorhabens entsprechend der einge-
reichten Bauvorlagen erlischt, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Vorliegen der Voraussetzungen nach 
den Sätzen 2 und 3 mit dessen Aus-
führung begonnen wurde, oder die 
Bauausführung mehr als drei Jahre 
unterbrochen worden ist.“ 

„Das Recht zur Ausführung des Bau-
vorhabens entsprechend der einge-
reichten Bauvorlagen erlischt, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Vorliegen der Voraussetzungen nach 
den Sätzen 2 und 3 mit dessen Aus-
führung begonnen wurde oder die 
Bauausführung mehr als drei Jahre 
unterbrochen worden ist.“ 

c) In Absatz 5 Satz 2 wird nach der An-
gabe „§ 68 Absatz 2 Satz 1“ die An-
gabe „§ 69 Absatz 2a Satz 1,“ einge-
fügt. 

c)  unverändert 

15. § 63 wird wie folgt geändert: 15. § 63 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 werden 
die Wörter „entfällt oder ersetzt wird“ 
durch die Wörter “entfällt, ersetzt oder 
der unteren Bauaufsichtsbehörde die 
Entscheidung durch Fachrecht zuge-
wiesen wird“ ersetzt. 

a)  unverändert 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(3) Absatz 1 gilt auch für Sonderbau-
ten, die in den Anwendungsbereich 

der Richtlinie (EU) 2018/20013 fallen. 
Bei Anlagen, die in den Anwendungs-
bereich der Richtlinie (EU) 2018/2001 
fallen, ist über den Bauantrag inner-
halb eines Jahres nach Vollständigkeit 
der Antragsunterlagen zu entscheiden; 
die Bauaufsichtsbehörde kann diese 
Frist gegenüber dem Antragsteller aus 
wichtigem Grund um bis zu einem Jahr 
verlängern. Der Antrag gilt als geneh-
migt, wenn über ihn nicht innerhalb der 
nach Satz 2 maßgeblichen Frist ent-
schieden worden ist.“ 

„(2) Absatz 1 gilt auch für Sonderbau-
ten, die in den Anwendungsbereich 
der Richtlinie (EU) 2018/20012 fallen. 
Bei Anlagen, die in den Anwendungs-
bereich der Richtlinie (EU) 2018/2001 
fallen, ist über den Bauantrag inner-
halb eines Jahres nach Vollständigkeit 
der Antragsunterlagen zu entscheiden; 
die Bauaufsichtsbehörde kann diese 
Frist gegenüber dem Antragsteller aus 
wichtigem Grund um bis zu einem Jahr 
verlängern. Der Antrag gilt als geneh-
migt, wenn über ihn nicht innerhalb der 
nach Satz 2 maßgeblichen Frist ent-
schieden worden ist.“ 
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c) Die Fußnote 3 erhält folgende Fas-
sung: 

  (entfällt) 

„3 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 zur Förde-
rung der Nutzung von Energie aus er-
neuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 
21.12.2018, S. 82; ber. ABl. L 311 vom 
25.09.2020, S. 11, L 041 vom 
22.02.2022, S. 37), geändert durch 
Delegierte Verordnung (EU) 2022/759 
der Kommission vom 17. Dezember 
2021 (ABl. L 139 vom 18.5.2022, 
S. 1).“ 

 

16. In § 64 Satz 1 Nummer 3 werden die Wör-
ter „entfällt oder ersetzt wird“ durch die 
Wörter „entfällt, ersetzt oder der unteren 
Bauaufsichtsbehörde die Entscheidung 
durch Fachrecht zugewiesen wird“ ersetzt. 

16.  unverändert 

17. § 65 wird wie folgt geändert: 17.  unverändert 

a) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „un-
terschreiben“ durch das Wort „erstel-
len“ ersetzt. 

 

b) Absatz 5 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung: 

 

„Die §§ 62 und 63 finden auf Bauvorla-
gen, die nicht von Bauvorlageberech-
tigten nach Absatz 2 erstellt wurden, 
keine Anwendung.“ 

 

18. § 66 wird wie folgt geändert: 18. § 66 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: a)  unverändert 

aa) In Satz 3 wird das Semikolon durch 
einen Punkt ersetzt. Am neuen 
Satzanfang wird mit einem Groß-
buchstaben begonnen. 

 

bb) Der bisherige Satz 4 wird gestri-
chen. 

 

cc) In Satz 5 werden die Wörter „zu 
prüfen“ durch die Wörter „bauauf-
sichtlich zu prüfen und zu beschei-
nigen; von der Prüfpflicht des Halb-
satzes 2 sind Wärmeschutznach-
weise ausgenommen, die von Per-
sonen aufgestellt wurden, die zur 
Ausstellung von Energieauswei-
sen gemäß § 88 des Gebäu-
deenergiegesetzes berechtigt 
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sind; § 65 Absatz 6 gilt entspre-
chend“ ersetzt. 

dd) In Satz 6 werden nach der Angabe 
„§ 62“ die Wörter „mit Ausnahme 
des § 66 Absatz 2 Satz 5 Halb-
satz 3 und 4“ eingefügt. 

 

b) In Absatz 2a Satz 3 werden nach den 
Wörtern „Bauaufsichtsbehörde prüft“ 
die Wörter „und bescheinigt“ eingefügt. 

b)  unverändert 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: c)  unverändert 

„(3) Bei  

1. Sonderbauten und Gebäuden der 
Gebäudeklassen 4 und 5 und 

 

2. wenn dies nach Maßgabe eines in 
der Verordnung nach § 85 Ab-
satz 3 geregelten Kriterienkatalogs 
erforderlich ist, bei 

 

a) Gebäuden der Gebäudeklas-
sen 1 bis 3, 

 

b) Behältern, Brücken, Stützwän-
den, Tribünen, 

 

c) sonstigen baulichen Anlagen, 
die keine Gebäude sind, mit ei-
ner Höhe von mehr als 10 m, 

 

d) Fundamenten für Windenergie-
anlagen mit einer Höhe von 
mehr als 10 m, deren weitere 
Bestandteile dem Anwen-
dungsbereich der Richtlinie 
2006/42/EG unterliegen 

 

muss der Standsicherheitsnach-
weis durch ein Prüfamt oder eine 
Prüfingenieurin oder einen Prüfin-
genieur für Standsicherheit geprüft 
und bescheinigt sein; das gilt nicht 
für Wohngebäude der Gebäude-
klassen 1 und 2. Hinsichtlich der 
übrigen bautechnischen Nach-
weise gilt Absatz 2 entsprechend. 
Bei 

 

1. Sonderbauten,  

2. Mittel- und Großgaragen im 
Sinne der Verordnung nach 
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§ 85 Absatz 1 Nummer 1 
und 3, 

3. Gebäuden der Gebäudeklas-
se 5 

 

muss der Brandschutznachweis 
durch eine Prüfingenieurin oder ei-
nen Prüfingenieur für Brandschutz 
geprüft und bescheinigt sein, es sei 
denn die Bauaufsichtsbehörde 
prüft und bescheinigt den Brand-
schutz selbst; Absatz 2a Satz 4 gilt 
entsprechend.“ 

 

d) Nach Absatz 3 wird folgender Ab-
satz 3a eingefügt: 

d) Nach Absatz 3 wird folgender Ab-
satz 3a eingefügt: 

„(3a) Bauaufsichtliche Bescheinigun-
gen nach Absatz 2 Satz 5, Absatz 2a 
Satz 3 und Absatz 3 Satz 1 und 3 be-
dürfen der Schriftform. Die Schriftform 
kann dadurch ersetzt werden, dass die 
Bescheinigung als elektronisches Do-
kument in einem Postfach nach § 2 
Absatz 7 des Onlinezugangsgesetzes 
vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 
3138), zuletzt durch Artikel 16 des Ge-
setzes vom 28. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2250), bereitgestellt wird.“ 

„(3a) Bauaufsichtliche Bescheinigun-
gen nach Absatz 2 Satz 5, Absatz 2a 
Satz 3 und Absatz 3 Satz 1 und 3 be-
dürfen der Schriftform. Die Schriftform 
kann dadurch ersetzt werden, dass die 
Bescheinigung als elektronisches Do-
kument in einem Postfach nach § 2 
Absatz 7 des Onlinezugangsgesetzes 
vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 
3138), zuletzt geändert durch Arti-
kel 16 des Gesetzes vom 28. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2250), bereitgestellt 
wird.“ 

e) In Absatz 4 Satz 2 werden nach dem 
Wort „durch“ die Wörter „ein Prüfamt 
oder“ eingefügt. 

e)  unverändert 

19. § 67 wird wie folgt geändert: 19. § 67 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„kann“ durch das Wort „soll“ ersetzt. 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „kann“ 
durch das Wort „soll“ ersetzt. 

 bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 

 „Dies gilt insbesondere für 

 1.  Vorhaben, die der Weiternut-
zung bestehender Gebäude 
dienen, 

 2.  Vorhaben zur Energieeinspa-
rung und Nutzung erneuer-
barer Energien oder 
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 3.  Vorhaben zur Erprobung 
neuer Bau- und Wohnfor-
men. 

b) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter 
„durch Änderung des Dachgeschos-
ses oder durch Errichtung zusätzlicher 
Geschosse“ gestrichen. 

cc) In Satz 3 werden die Wörter „durch 
Änderung des Dachgeschosses 
oder durch Errichtung zusätzlicher 
Geschosse“ gestrichen. 

 b)  In Absatz 3 wird folgender Satz an-
gefügt: 

 „Im Übrigen lässt die Bauaufsichts-
behörde Abweichungen von örtli-
chen Bauvorschriften im Einverneh-
men mit der Gemeinde zu; § 36 Ab-
satz 2 Satz 2 BauGB gilt entspre-
chend.“ 

20. In § 69 wird nach Absatz 2 folgender Ab-
satz 2a eingefügt: 

20.  unverändert 

„(2a) Betrifft das Vorhaben eine An-
lage, die in den Anwendungsbereich 
der Richtlinie (EU) 2018/2001 fällt, gilt 
ergänzend Folgendes: 

 

1. auf Antrag der Bauherrin oder des 
Bauherrn werden das bauaufsicht-
liche Verfahren sowie alle sonsti-
gen Zulassungsverfahren, die für 
die Durchführung des Vorhabens 
nach Bundes- oder Landesrecht 
erforderlich sind, über eine einheit-
liche Stelle im Sinne des § 138a 
des Landesverwaltungsgesetzes 
abgewickelt; 

 

2. die einheitliche Stelle stellt ein Ver-
fahrenshandbuch für Bauherren 
bereit und macht diese Informatio-
nen auch im Internet zugänglich; 
dabei geht sie gesondert auch auf 
kleinere Vorhaben und Vorhaben 
zur Eigenversorgung mit Elektrizi-
tät ein; in den im Internet veröffent-
lichten Informationen weist die ein-
heitliche Stelle auch darauf hin, für 
welche Vorhaben sie zuständig ist 
und welche weiteren einheitlichen 
Stellen im Land Schleswig-Hol-
stein für Vorhaben nach Satz 1 zu-
ständig sind; 

 

3. die einheitliche Stelle soll unter 
Einbindung der zu beteiligenden 
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Behörden die zur Prüfung des An-
trags zusätzlich erforderlichen Un-
terlagen in einer einmaligen Mittei-
lung an die Antragsteller oder den 
Antragsteller zusammenfassen; 
nach Eingang der vollständigen 
Unterlagen erstellt die einheitliche 
Stelle einen Zeitplan für das wei-
tere Verfahren und teilt diesen Zeit-
plan der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller mit. 

§ 68 Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt.“  

 20a. In § 72 wird folgender Absatz 1a ein-
gefügt: 

 „(1a) Ist über einen Bauantrag im ver-
einfachten Genehmigungsverfahren 
nach § 63 zu entscheiden, gilt § 111a 
des Landesverwaltungsgesetzes mit 
folgenden Maßgaben entsprechend: 

 1.  Die Frist für die Entscheidung be-
ginnt 

 a)  drei Wochen nach Zugang des 
Bauantrags oder 

 b)  drei Wochen nach Zugang der 
verlangten Unterlagen, wenn die 
Bauaufsichtsbehörde vor Frist-
beginn eine Aufforderung nach 
§ 69 Absatz 2 versandt hat. 

 2.  Die Bescheinigung nach § 111a Ab-
satz 3 des Landesverwaltungsge-
setzes ist unverlangt und unverzüg-
lich auszustellen; sie hat den Inhalt 
der Genehmigung wiederzugeben, 
eine Rechtsbehelfsbelehrung nach 
§ 58 VwGO zu enthalten und ist dem 
Antragsteller, der Gemeinde sowie 
jedem Nachbarn zuzustellen, der 
dem Bauantrag nicht zugestimmt 
hat. 

 Satz 1 findet keine Anwendung, wenn 
der Antragsteller vor Ablauf der Ent-
scheidungsfrist gegenüber der Bauge-
nehmigungsbehörde in Textform auf 
den Eintritt der Genehmigungsfiktion 
verzichtet hat. Im Fall des Satzes 1 fin-
den die Absätze 2 und 3 keine Anwen-
dung.“ 
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 20b. § 72a Absatz 3 erhält folgende Fas-
sung: 

 „Die Typengenehmigungen anderer 
Länder gelten auch im Land Schleswig-
Holstein, soweit sie bezogen auf den 
Aufstellungsort mit den Anforderungen 
des § 3 Absatz 2 Halbsatz 1 vereinbar 
sind; hierzu kann die oberste Bauauf-
sichtsbehörde Festsetzungen zum Gel-
tungsbereich der Typengenehmigun-
gen treffen.“ 

21. In § 75 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„des Bauvorhabens“ die Wörter „,die im 
Baugenehmigungsverfahren zu prüfen 
sind,“ eingefügt. 

21.  unverändert 

22. § 76 wird wie folgt geändert: 22. § 76 wird wie folgt geändert: 

 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 „§ 76 Fliegende Bauten“ 

a) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung: 

b)  unverändert 

„Dies gilt nicht für  

1. erdgeschossige Zelte mit einer 
Grundfläche bis zu 75 m², 

 

2. erdgeschossige Verkaufs- und 
Schaugeschäfte mit einer Höhe bis 
zu 5 m und einer Grundfläche bis 
zu 75 m², 

 

3. umwehrte Tribünen und Podien 
ohne Überdachung mit einer 
Grundfläche bis zu 75 m² und einer 
Höhe der betretbaren Flächen bis 
zu 1 m, 

 

4. Bühnen einschließlich Überdach-
ungen und sonstigen Aufbauten 
mit einer Höhe bis zu 5 m, einer 
Grundfläche bis zu 100 m² und ei-
ner Fußbodenhöhe bis zu 1,50 m, 

 

5. Kinderfahrgeschäfte mit einer 
Höhe bis zu 5 m und einer Ge-
schwindigkeit von höchstens 
1 m/s, 

 

6. aufblasbare Spielgeräte mit einer 
Höhe des betretbaren Bereichs 
von bis zu 5 m oder mit überdach-
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ten Bereichen, bei denen die Ent-
fernung zum Ausgang nicht mehr 
als 3 m, sofern ein Absinken der 
Überdachung konstruktiv verhin-
dert wird, nicht mehr als 10 m, be-
trägt, 

7. andere Fliegende Bauten mit einer 
Höhe bis zu 5 m, die nicht dazu be-
stimmt sind, von Besuchern betre-
ten zu werden.“ 

 

b) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter 
„Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen, die 
die Ausführungsgenehmigung erteilt 
hat“ durch die Wörter „zuletzt zuständi-
gen Behörde unverzüglich anzuzei-
gen“ ersetzt. 

c)  unverändert 

c) Absatz 7 erhält folgende Fassung: d)  Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Fliegende Bauten, die nach Ab-
satz 2 einer Ausführungsgenehmi-
gung bedürfen, dürfen unbeschadet 
anderer Vorschriften nur in Gebrauch 
genommen werden, wenn ihre Aufstel-
lung der Bauaufsichtsbehörde des 
Aufstellungsortes rechtzeitig unter 
Vorlage des Prüfbuches angezeigt ist. 
Die Bauaufsichtsbehörde kann die In-
betriebnahme dieser Fliegenden Bau-
ten von einer Gebrauchsabnahme ab-
hängig machen. Das Ergebnis der Ge-
brauchsabnahme oder der Verzicht 
darauf ist in das Prüfbuch einzutra-
gen.“ 

„(7) Fliegende Bauten, die nach Ab-
satz 2 einer Ausführungsgenehmigung 
bedürfen, dürfen unbeschadet anderer 
Vorschriften nur in Gebrauch genom-
men werden, wenn ihre Aufstellung 
der Bauaufsichtsbehörde des Aufstel-
lungsortes rechtzeitig unter Vorlage 
des Prüfbuches oder unter Angabe 
der wesentlichen Daten des Flie-
genden Baus, insbesondere Anga-
ben zu der Art des Fliegenden Baus, 
den Größenabmessungen (Grund-
fläche, Höhe), der Geltungsdauer 
der Ausführungsgenehmigung und 
den Nebenbestimmungen, der ge-
planten Betriebszeit und dem Be-
treiber, in Textform angezeigt ist. Die 
Bauaufsichtsbehörde kann die Inbe-
triebnahme dieser Fliegenden Bauten 
von einer Gebrauchsabnahme abhän-
gig machen. Das Ergebnis der Ge-
brauchsabnahme oder der Verzicht 
darauf ist in das Prüfbuch einzutra-
gen.“ 

23. § 81 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 23.  unverändert 

„(2) Das Prüfamt oder die Prüfingenieurin 
oder der Prüfingenieur für Standsicherheit 
oder für Brandschutz oder die Bauauf-
sichtsbehörde überwacht und bescheinigt 
nach näherer Maßgabe der Rechtsverord-
nung nach § 85 Absatz 2 die Bauausfüh-
rung bei baulichen Anlagen in den Fällen 
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1. des § 66 Absatz 2 Satz 5 und Absatz 3 
Satz 1 hinsichtlich des von ihr oder ihm 
bauaufsichtlich geprüften Standsicher-
heitsnachweises, 

 

2. des § 66 Absatz 2a Satz 3 und Ab-
satz 3 Satz 3 hinsichtlich des von ihr 
oder ihm bauaufsichtlich geprüften 
Brandschutznachweises. 

 

Wer bautechnische Nachweise erstellt 
oder aufstellt, überwacht und bestätigt in 
den Fällen 

 

1. des § 66 Absatz 2 Satz 1 bei der Bau-
ausführung die Einhaltung der bau-
technischen Anforderungen, 

 

2. des § 66 Absatz 2a Satz 1 die mit dem 
Brandschutznachweis übereinstim-
mende Bauausführung. 

 

§ 66 Absatz 2 Satz 4 und 5 Halbsatz 3 gilt 
in den Fällen des Satzes 2 Nummer 1 ent-
sprechend. Wird die Bauausführung nach 
Satz 1 bescheinigt oder nach Satz 2 be-
stätigt, findet insoweit eine bauaufsichtli-
che Überwachung nicht statt. § 66 Ab-
satz 3a gilt für die Bescheinigungen und 
Bestätigungen entsprechend.“ 

 

24. § 82 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung: 

24.  unverändert 

„Mit der Anzeige nach Satz 1 sind vorzule-
gen 

 

1. bei Bauvorhaben nach § 66 Absatz 2 
Satz 5 und Absatz 3 Satz 1 eine Be-
scheinigung des Prüfamtes oder der 
Prüfingenieurin oder des Prüfingeni-
eurs für Standsicherheit oder der Bau-
aufsichtsbehörde über die ordnungs-
gemäße Bauausführung hinsichtlich 
der Standsicherheit (§ 81 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1), 

 

2. bei Bauvorhaben nach § 66 Absatz 2a 
Satz 3 und Absatz 3 Satz 3 eine Be-
scheinigung der Prüfingenieurin oder 
des Prüfingenieurs für Brandschutz 
oder der Bauaufsichtsbehörde über 
die ordnungsgemäße Bauausführung 
hinsichtlich des Brandschutzes (§ 81 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2), 
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3. in den Fällen des § 81 Absatz 2 Satz 2 
die jeweilige Bestätigung.“ 

 

25. § 84 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 25.  unverändert 

a) In Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe 
„§ 85 Absatz 1 bis 3“ durch die Angabe 
„§ 85 Absatz 1 bis 3 oder 6“ ersetzt. 

 

b) In Satz 2 wird das Wort „Nummern“ 
durch das Wort „Nummer“ ersetzt. 

 

26. § 85 wird wie folgt geändert: 26.  unverändert 

a) In Absatz 1 Nummer 2 wird das Wort 
„Brennstoffversorgung“ durch das 
Wort „Energiebereitstellung“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe 
„§ 27 Abs. 5 ÜAnlG“ durch die Angabe 
„§ 27 Absatz 5 ÜAnlG“ ersetzt. 

 

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 Nummer 2 werden die 
Wörter „Art und Umfang der Aus-
stattung, die erforderlich ist,“ durch 
die Wörter „Art und Umgang der 
Ausstattung und der Maßnahmen, 
die erforderlich sind,“ ersetzt. 

 

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt:  

„Die Landesregierung kann die 
Verordnungsermächtigung nach 
Satz 1 und 2 dem für das Bauen 
und Wohnen zuständigen Ministe-
rium übertragen.“ 

 

27. In § 85a Absatz 1 Satz 3 wird nach dem 
Wort „Maße“ das Wort „nachweislich“ ein-
gefügt. 

27.  unverändert 

28. § 87 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 28. § 87 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Verfahren, die vor Inkrafttreten einer 
Änderung dieses Gesetzes eingeleitet 
wurden, werden nach den bisher gelten-
den Rechtsvorschriften abgeschlossen. 
Auf Vorhaben, für die vor Inkrafttreten ei-
ner Änderung dieses Gesetzes ein Verfah-
ren eingeleitet wurde, sind die geänderten 
materiell-rechtlichen Vorschriften nur an-
zuwenden, soweit sie für den Bauherrn 
eine günstigere Regelung enthalten.“ 

„(1) Verfahren, die vor Inkrafttreten ei-
ner Änderung dieses Gesetzes einge-
leitet wurden, werden nach den bisher 
geltenden Rechtsvorschriften abge-
schlossen. Auf Vorhaben, für die vor 
Inkrafttreten einer Änderung dieses 
Gesetzes ein Verfahren eingeleitet 
wurde, sind die geänderten materiell-
rechtlichen Vorschriften nur anzuwen-
den, soweit sie für den Bauherrn eine 
günstigere Regelung enthalten.“ 
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 b) Es wird folgender Absatz angefügt: 

 „(5) Mit Wirkung vom 14. Januar 
2027 werden § 1 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 und § 66 Absatz 3 Satz 1 
Buchstabe d wie folgt geändert: 

 1.  § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 er-
hält folgende Fassung: 

 „Windenergieanlagen und Teile 
von Windenergieanlagen, für die 
die Konformität mit den Anfor-
derungen der Verordnung (EU) 
2023/12301 durch eine EU-Kon-
formitätserklärung und ein CE-
Zeichen nachgewiesen ist.“ 

 2.  Die Fußnote 1 erhält folgende 
Fassung: 

 „1 Verordnung (EU) 2023/1230 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. Juni 2023 
über Maschinen und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 2006/42/EG 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Richtlinie 
73/361/EWG des Rates vom 
14. Juni 2023, Abl. L 165 S. 1 
(EU-Maschinenverordnung)“ 

 3.  In § 66 Absatz 3 Satz 1 Buch-
stabe d werden die Worte 
„Richtlinie 2006/42/EG“ durch 
die Worte „Verordnung (EU) 
2023/1230“ ersetzt.“ 

Artikel 2 
Änderung des  

Brandschutzgesetzes 

Artikel 2 
Änderung des  

Brandschutzgesetzes 

Das Gesetz über den Brandschutz und die Hil-
feleistungen der Feuerwehren vom 10. Feb-
ruar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 200), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 
(GVOBl. Schl.-H. S. 519), wird wie folgt geän-
dert: 

Das Schleswig-Holsteinische Gesetz über 
den Brandschutz und die Hilfeleistungen der 
Feuerwehren (Brandschutzgesetz – 
BrSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-
H. S. 200), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 20.Juli 2023 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 364), wird wie folgt geändert: 

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert: 

 Nach der Überschrift zu § 37 wird fol-
gende neue Überschrift eingefügt: 
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 „§ 37a Datenschutz und Dokumenta-
tion bei Integrierten Leitstellen und am 
Einsatz beteiligten Stellen“ 

§ 23 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 2. § 23 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Abweichend von Absatz 1 kann die 
Durchführung der Brandverhütungsschauen 
der Gebäudemanagement Schleswig-Hol-
stein (GMSH) für ihren Aufgabenbereich 
durch Rechtsverordnung des für Finanzen zu-
ständigen Ministeriums im Benehmen mit dem 
für Inneres zuständigen Ministerium übertra-
gen werden.“ 

 unverändert 

 3. Es wird folgender § 37a eingefügt: 

 
„§ 37a 

Datenschutz und Dokumentation bei  
Integrierten Leitstellen und am Einsatz 

beteiligten Stellen 

 (1) Abweichend von § 37 dürfen perso-
nenbezogene Daten von den 

 1.  Kreisen und kreisfreien Städten, 
einschließlich der von ihnen betrie-
benen Integrierten Leitstellen, 

 2.  Gemeinden, einschließlich deren öf-
fentlichen Feuerwehren, 

 3.  Trägern der Werkfeuerwehren, ein-
schließlich deren Werkfeuerwehren, 

 4.  Leitstellenträgern mit eigener 
Rechtsfähigkeit einschließlich der 
von ihnen betriebenen Integrierten 
Leitstellen 

 zu Zwecken der konkreten Einsatzpla-
nung und -durchführung verarbeitet 
werden, soweit dies erforderlich ist. 

 (2) Die erforderlichen Daten werden 
durch die Kreise und kreisfreien Städte 
sowie Leitstellenträger mit eigener 
Rechtsfähigkeit, einschließlich der von 
ihnen betriebenen Integrierten Leitstel-
len, den an einem Einsatz beteiligten 
Stellen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und 3 je nach Art und Umfang des Ein-
satzes, sowie der technischen Anbin-
dung nach Absatz 5, übermittelt. Erfor-
derlich sind hierbei regelmäßig: 
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 1.  Einsatzort 

 (Ort, Ortsteil, Straße, Hausnummer, 
Objektname, Abschnitt/Station/Be-
reich, Geo-Positionsdaten, Stock-
werk), 

 2.  Einsatzstichwort, 

 3.  Einsatzinformation/ Einsatzgrund/ 
Einsatzsachverhalt, 

 4.  Datum und Uhrzeit des Einsatzbe-
ginns/der Einsatzeröffnung, 

 5.  Einsatznummer, 

 6.  alarmierte und mitalarmierte Kräfte, 

 7.  einsatzrelevante Zusatzinformatio-
nen, 

 8.  die letzte Rückmeldung. 

 (3) Die Kreise und kreisfreien Städte so-
wie Leitstellenträger mit eigener 
Rechtsfähigkeit erstellen durch die von 
ihnen betriebenen Leitstellen zum 
Zweck der Einsatzplanung und -durch-
führung eine Einsatzdokumentation 
und speichern diese für sechs Monate. 
Die Einsatzdokumentation kann je nach 
Art und Umfang des Einsatzes die 
nachfolgenden Angaben enthalten: 

 1.  die aufgezeichnete Sprachkommu-
nikation der Integrierten Leitstelle, 

 2.  die elektronische Textkommunika-
tion der Leitstellendisponenten im 
Einsatzleitsystem in einem digitalen 
Einsatzprotokoll, 

 3.  Angaben zur Annahme von Hilfeer-
suchen und zur Weitergabe der Ein-
satzaufträge, 

 4.  Vor- und Nachnamen, Anschriften 
und Geburtsdaten betroffener Per-
sonen, 

 5.  die Zeitpunkte der Alarmierung, des 
Ausrückens, des Eintreffens am 
Einsatzort, der Befreiung/Rettung 
eingeklemmter/eingeschlossener 
Personen/Tiere, des Einsatzendes, 
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 6.  den Zeitpunkt einer Nachforderung 
weiterer Einsatzkräfte oder Dienst-
leister, 

 7.  die Anzahl der eingesetzten Lösch- 
bzw. Rettungsgeräte und 

 8.  Angaben zu Zwischenfällen und 
Komplikationen bei der Einsatz-
durchführung. 

 Die Integrierten Leitstellen führen bei 
umfangreichen Flächenlagen außer-
halb des Regelbetriebs, abweichend 
von den vorgenannten Regelungen, 
keine umfangreichen Einsatzdokumen-
tationen durch. In diesen Fällen gelten 
die jeweils im Zuständigkeitsbereich 
gültigen Einsatzrahmenkonzepte. Nach 
Ablauf der Speicherfrist nach Satz 1 
sind die Angaben nach Satz 2 Num-
mer 2 zu anonymisieren und für wis-
senschaftliche und statistische Aus-
wertungen für zehn Jahre zu speichern. 

 (4) Die am Einsatz beteiligten Stellen 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 
sind befugt, die Angaben nach Absatz 2 
Satz 2 Nummer 2 bis 8 für die Dauer der 
Speicherfrist nach Absatz 2 Satz 1 ab-
zurufen. Dabei sind die in der Verord-
nung nach § 42 Absatz 1 Nummer 3 ge-
regelten Anforderungen an die techni-
schen Übertragungswege zu beachten. 

 (5) Die am Einsatz beteiligten Stellen 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 
fertigen einen Einsatzbericht und spei-
chern diesen für 10 Jahre. Der Einsatz-
bericht kann je nach Art und Umfang 
des Einsatzes Angaben enthalten 

 1. nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 
bis 8, 

 2. zum Wechsel der Einsatzleitung. 

 (6) Für Zwecke der Aus- und Weiterbil-
dung des Personals in der Notrufab-
frage und -bearbeitung im Sinne von 
§ 16 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 17 Absatz 3 Satz 2 Schleswig- 
Holsteinisches Rettungsdienstgesetz 
(SHRDG) vom 28. März 2017 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 256) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 6. November 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 802) ist die Verarbeitung von 
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anonymisierten Daten der Dokumenta-
tion des Einsatzleitsystems der Inte-
grierten Leitstelle zulässig. Dieses gilt 
auch für eine Verwendung zum Zwecke 
statistischer Auswertungen sowie zur 
Bedarfsbemessung. 

 4.  § 42 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt 
geändert: 

 a)  Das Wort „sowie“ nach dem Wort 
„Ausstattung“ wird gestrichen und 
durch ein Komma ersetzt. 

 b)  Nach dem Wort „Einsatzdisposi-
tion“ werden die Worte „sowie das 
Nähere zur Datenverarbeitung nach 
§ 37a insbesondere zur Datenüber-
mittlung“ eingefügt. 

 
Artikel 2a 

Änderung des Vermessungs- 
und Katastergesetzes 

 Das Vermessungs- und Katastergesetz 
vom 12. Mai 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 128), 
zuletzt geändert durch Artikel 64 der Lan-
desverordnung vom 27. Oktober 2023 
(GVOBl. Schl.-H. S. 514), wird wie folgt ge-
ändert: 

 § 13 wird wie folgt geändert: 

 1.  In Absatz 1 wird die Angabe „Absätze 2 
und 3“ durch die Angabe „Absätze 2 
bis 4“ ersetzt. 

 2.  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 
eingefügt: 

 „Bei Grundstücken ohne eingetragene 
Eigentümerin oder ohne eingetragenen 
Eigentümer ist ein konkretes rechtli-
ches oder wirtschaftliches Interesse an 
der Verfügungsgewalt in der jeweiligen 
Gemarkung im Einzelfall zu begründen 
und glaubhaft zu machen.“ 

 3.  Der bisherige Absatz 4 wird zu Ab-
satz 5. 

 
Artikel 2b 

Landesverordnung zur  
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Änderung der Landesverord-
nung zur Vereinfachung des 
bauaufsichtlichen Verfahrens 

 Aufgrund des § 85 Absatz 3a Satz 1 Num-
mer 3 der Landesbauordnung vom 6. De-
zember 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1422) ver-
ordnet das Ministerium für Inneres, Kom-
munales, Wohnen und Sport im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium: 

 Die Landesverordnung zur Vereinfachung 
des bauaufsichtlichen Verfahrens vom 20. 
April 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 575), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 25. Au-
gust 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 854), wird 
wie folgt geändert: 

 § 1 erhält folgende Fassung: 

 „§ 1 

 Die Änderung der Nutzung vorhandener, 
der Wohnnutzung dienender Wohnge-
bäude in eine Nutzung 

 1.  als sonstige betreute Wohnform im 
Sinne des § 48a des Achten Buches So-
zialgesetzbuch - Kinder- und Jugend-
hilfe - in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. September 2012 (BGBl. I 
S. 2022), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2824; 2023 I Nr. 19) geändert 
worden ist, in Verbindung mit §§ 4 
und 5 der Kinder- und Jugendeinrich-
tungsverordnung vom 13. Juli 2016 
(GVOBl. Schl.-H. S. 567), 

 2.  zur Kindertagespflege von nicht mehr 
als zehn Kindern in Wohnungen 

 bedarf keiner Baugenehmigung.“ 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Artikel 1 tritt am Tage nach der Verkündung 
dieses Gesetzes in Kraft. Artikel 2 tritt am 
1. Januar 2026 in Kraft. 

Artikel 2 Nummer 2 tritt am 1. Januar 2026 in 
Kraft. Im Übrigen tritt das Gesetz am Tage 
nach der Verkündung in Kraft. 

 

 


